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Leistungsumfang der BWU – Bemessungswasserstanduntersuchung 

Ermittlung des Bemessungswasserstandes für Neubauten 
 

 

Die Ermittlung des Bemessungswasserstandes für Neubauten umfasst die Bauwerks-
standort bezogene Ermittlung des Bemessungswasserstandes für normale Wohnbe-
bauungen, Gründungstiefe < 3 m ab Geländeoberkante, entsprechend einem Einfami-
lienhaus, einer Doppelhaushälfte oder Reihenhäusern. 

Die BWU – Neubau ist nur in Ergänzung eines vorliegenden oder beauftragten Baugrund-
gutachtens möglich. 

Die Bemessungswasserstanduntersuchung [BWU] umfasst: 

• die Bauwerksstandort bezogene Grundwasserdatenerhebung 

• die Erstellung eines Bauwerksstandort bezogenen Berichtes zur Feststellung des 
Bemessungswasserstandes 

• empirische Empfehlungen für evtl. erkennbar notwendig werdende vertiefende 
Untersuchungen 

Die Kosten dieser Ermittlung betragen: 299,00 € netto 

 

Besonderheiten der Datenerhebung 

Falls im betrachteten Einzugsgebiet keine ausreichende Datenbasis zur Ermittlung der 
Grundwasserhorizonte und –schichten vorliegen und bei differierenden geologischen 
Grundvoraussetzungen kann es notwendig werden, Bauwerksstandort bezogene vertie-
fende Betrachtungen zu erheben. 

Im Einzelfall sind hierzu kostenpflichtige Anfragen bei den für die Wasserwirtschaft zu-
ständigen Stellen erforderlich. Die dann individuell entstehenden Kosten der entspre-
chenden Gebührenbescheide werden zusätzlich erhoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


